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Grundlage des höchsten Standes von Wissen
schaft und Technik bei richtiger Organisierung 
des sozialistischen Wettbewerbs und der Anwen
dung des Prinzips der materiellen Interessiertheit 
selbständig und in Übereinstimmung mit den Be
schlüssen von Partei- und Staatsführung durch
zuführen:

— für die richtige Koordinierung zwischen den LPG 
zur Herstellung vielfältiger Kooperationsbe
ziehungen mit dem Ziel, die natürlichen und öko
nomischen Produktionsbedingungen maximal 
auszunutzen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören weiterhin:

— die ständigge Verallgemeinerung und Vermitt
lung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts;

— die richtige Auswahl und Lenkung des Einsatzes 
wissenschaftlich ausgebildeter Kader in den 
Schwerpunktgenossenschaften, die enge Zusam
menarbeit mit den Spezialisten und allen Ge
nossenschaftsbauern, die Heranziehung und Aus
bildung des Nachwuchses und die Sicherung des 
polytechnischen Unterrichts sowie die Verantwor
tung für die Planung und Leitung der Berufs
ausbildung der Werktätigen im Bereich der 
Landwirtschaft;

— die Koordinierung der auf dem Gebiet der Land
wirtschaft tätigen wirtschaftsleitenden Organe;

— die Sicherung und Kontrolle der Durchführung 
der Programme zur Hebung der Bodenfruchtbar
keit sowie der rationellen Nutzung des nutzbaren 
Bodens;

— die operative Hilfe in den Arbeitskampagnen, ins
besondere bei der Organisierung des rationellen 
Einsatzes der Technik;

— die Ausarbeitung des einheitlichen Planes für den 
Landwirtschaftsbau, die Vorbereitung der Bau
maßnahmen und die Leitung der Baubrigaden 
der LPG und zwischengenossenschaftlichen Bau
organisationen einschließlich ihrer Materialver
sorgung.

Die Aufgaben der örtlichen Volksvertretungen und 
ihrer Organe in den Bezirken und Kreisen schließen 
die spezifische Verantwortung für die Sicherung der 
planmäßigen Entwicklung der sozialistischen Land
wirtschaft in Übereinstimmung mit den territorialen 
Erfordernissen ein.

Diese Verantwortung nehmen die örtlichen Volks
vertretungen wahr, indem sie

— die Hauptaufgaben des Planes der sozialistischen 
Landwirtschaft ihres Territoriums bestätigen und 
ihre Durchführung kontrollieren;

— in den ihnen unterstehenden Bereichen solche Be
dingungen schaffen, die die planmäßige Entwick
lung der landwirtschaftlichen Produktion fördern 
und die optimale Erschließung der örtlichen 
Reserven sichern;

— die kontinuierliche Abnahme der landwirtschaft
lichen Produkte durch die Lebensmittelindustrie 
und den Handel sichern und den Direktbezug für 
die Versorgung der Bevölkerung in den Städten 
organisieren;

— alle gesellschaftlichen Kräfte, entsprechend der 
Bedeutung der Landwirtschaft im Territorium, 
auf die Lösung der Schwerpunktaufgaben beim 
umfassenden Aufbau des Sozialismus in der 
Landwirtschaft konzentrieren;

— auf die ideologisch-politische Arbeit und die Ent
wicklung des ökonomischen Denkens der Werk
tätigen auf dem Lande Einfluß nehmen;

— entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des land- und forstwirtschaftlichen Grund 
und Bodens und zur Sicherung der sozialistischen 
Bodennutzung die sozialistischen Land- und 
Forstwirtschaftsbetriebe weitestgehend vor dem 
Entzug oder der Beschränkung der Bodennutzung 
bewahren und alle Möglichkeiten zur Ausdeh
nung des Ackerlandes nutzen;

— die Entwicklung der landwirtschaftlichen Klein
produktion planen und unterstützen.

Zur Wahrnehmung dieser Verantwortung obliegt es
den Bezirks- und Kreistagen

— Beschlüsse zur Unterstützung der Landwirtschaft 
bei der Erfüllung der Perspektiv- und Jahres
pläne sowie zur Förderung der Jugend, zur Ver
wirklichung des Frauenkommuniques, zur 
Wahrung der Rechte der Bürger, zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu fassen 
und die Kontrolle darüber auszuüben;

— Rechenschaftslegungen der Bezirks- und Kreis
landwirtschaftsräte über die Erfüllung der Volks
wirtschaftspläne — Teil Landwirtschaft — ent
gegenzunehmen sowie die Kontrolle über die 
Durchführung der Beschlüsse auszuüben;

— die Mitglieder der Landwirtschaftsräte, die auf 
Bauernkonferenzen gewählt werden, zu bestäti
gen. Die Mitglieder der Landwirtschaftsräte, die 
nicht Abgeordnete sind, haben die gleichen Rechte 
und Pflichten wie Mitglieder der ständigen Kom
missionen, die nicht Abgeordnete sind.

Die Bezirks- und Kreislandwirtschaftsräte sind be
rechtigt,

— den Bezirks- und Kreistagen Vorlagen zur Be
schlußfassung zu unterbreiten;

— an der Ausarbeitung und Durchführung von Be
schlüssen der Bezirks- und Kreistage mitzuwir
ken, die Probleme der Landwirtschaft betreffen 
bzw. in Beziehung zur Landwirtschaft stehen;

— zu den Vorlagen der Räte und anderer Organe 
der Bezirks- und Kreistage, die die Landwirt
schaft betreffen, Stellung zu nehmen;

— Vorschläge für die Behandlung von Grundpro
blemen der Landwirtschaft in den Sitzungen der 
Volksvertretungen bzw. Räte zu unterbreiten;


